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Verwendung von Pflichtbeiträgen von der Generalversammlung festgelegt wird und in ihre 
Zuständigkeit fällt, 

 in Anerkennung des wichtigen Beitrags, den die Kommission für Friedenskonsolidie-
rung und der Friedenskonsolidierungsfonds seit ihrer Einrichtung für die Unterstützung von 
Ländern leisten, die Konflikte gerade überwunden haben oder Gefahr laufen, erneut in Kon-
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Summe der freiwilligen Beiträge bislang nicht ausreicht, um der zunehmenden Nachfrage 
nach Unterstützung durch den Friedenskonsolidierungsfonds zu entsprechen, und bekräftigt
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eine Rechnungsprüfung des Kontos für Friedenskonsolidierung unabhängig von den Ein-
richtungen und Programmen in Band I der Rechnungsabschlüsse der Vereinten Nationen 
vorzunehmen sowie die Kostenwirksamkeit und Kosteneffizienz der Verwendung der für 
Tätigkeiten der Friedenskonsolidierung zugewiesenen Ressourcen innerhalb der Vereinten 
Nationen zu prüfen und darüber auf ihrer zweiundachtzigsten Tagung Bericht zu erstatten; 

 23. ersucht 
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